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RS OGH 1973/12/11 4Ob589/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1973

Norm

ABGB §881 II

ABGB §1295 Ia2

ABGB §1313a I

ABGB §1313a IIIc

Rechtssatz

Der Unternehmer eine KFZ - Reparatur hat bei fehlerhafter Ausführung für seine Gehilfen gegenüber einem Dritten

einzustehen, wenn dieser wegen Vertragsverletzung einen Unfall erleidet oder als vom Besteller der Reparatur

verschiedener Eigentümer des Fahrzeuges einen Schaden an diesem erleidet. Eine Schutzp9icht der Vertragspartner

besteht aber nicht gegenüber jedem außenstehenden Dritten, auf den sich die Erfüllung des Vertrages in irgend einer

Weise auswirkt, sondern soweit der andere Vertragspartner erkennbar ein eigenes Interesse an der Vermeidung des

eingetretenen Schaden hat.
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